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Die Vermessungsverwaltungen haben als
Gemeinschaftsprojekt den Satellitenposi-
tionierungsdienst der deutschen Landes-
vermessung (SAPOS) eingerichtet.
SAPOS stellt aktuelle Raumbezüge für je-
dermann mit moderner Technik bereit. Dies
ist, als infrastrukturelle Grundversorgung,
ein Teil des gesetzlichen Auftrages der
Brandenburger Landesvermessung.

Mit SAPOS richtet das Landesvermes-
sungsamt Brandenburg den permanent be-
triebenen, multifunktionalen DGPS-Dienst
(Differential Global Positionierung Sy-
stem) ein. Dieser Service soll bis zum Jah-
re 2000 mit hoher Zuverlässigkeit flächen-
deckend verfügbar sein. Grundlage des
Systems bildet ein Netz von GPS-Referenz-
stationen, durch welches das amtliche Be-
zugssystem ETRS 89 in Brandenburg rea-
lisiert wird.

Die Anforderungen der Nutzergruppen
Landverkehr, Luftverkehr  und Schiffahrt
zeigen deutlich, welch hohe Ansprüche an
die Genauigkeit bestehen. Die derzeit er-

zielbare Genauigkeit mit GPS ( ± 100 m
horizontale Positionsgenauigkeit) reicht
nicht aus. Das Differential-GPS garantiert
durch Bezug zu einer bzw. mehreren
Referenzstationen hohe Genauigkeit, die
je nach Servicebereich in Meter, Dezime-
ter und sogar Millimeterbereich liegt.
Bisher waren dafür temporäre Referenz-
stationen erforderlich, die durch SAPOS
eingespart werden.

Ziel in Brandenburg ist es, trotz der
erheblichen Investitionen von ca. 2,5 Mil-
lionen DM für den Aufbau von 20-25
Referenzstationen, die Gesamtkosten für
die Realisierung und Vorhaltung des Lage-
festpunktfeldes zu reduzieren. Dieses wird
dadurch erreicht, daß die Vergabemittel
für die Schaffung neuer AP-Felder dra-
stisch von durchschnittlich 2 Millionen
DM auf 0,4 Millionen DM im Jahr 1999
reduziert werden.

Der Finanzbedarf für den laufenden Be-
trieb, die Telekomunikation und die War-
tung der Referenzstationen sowie für die

Realisierung des SAPOS im Land Brandenburg

SAPOS Satellitenpositionierungsdienst der Erzielbare Nutzbares Verfügbarkeit
deutschen Landesvermessung Genauigkeit Datenformat der Ergebnisse

EPS (Echtzeit-Positionierungs-Service) 1 bis 3 Meter RTCM 2.0 Echtzeit

HEPS (Hochpräziser Echtzeit- 1 bis 5 Zentimeter RTCM 2.1 Echtzeit
Positionierungs-Service) (Botschaft 20,21)

GPPS (Geodätischer Präziser- 1 Zentimeter RINEX Nachträgliche
 Positionierungs-Service) Berechnung

GHPS (Geodätischer Hochpräziser- Subzentimeter RINEX Nachträgliche
Positionierungs-Service) Berechnung

SAPOS umfaßt vier Servicebereiche mit unterschiedlichen Eigenschaften und Genau-
igkeiten:
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Ausstattung der GPS-Referenzstationen

Station Potsdam Wünsdorf Belzig

GPS-Empfängertyp Zeiss  RM  24 BASE

Stationssoftware GNREF 2.0

2m - Band
Frequenz in Mhz 164, 89 164,89 160,31 164,83

Telefon-Nr. für die
Echtzeit-Datenabgabe 0331- 03377- 033841- 0172-
Format RTCM 2.1 8844768 372788 42037 2346828

Telefon-Nr. für die nach-
trägliche Berechnung 0331/8844 7410
Format: RINEX

Ausstattung der Vermessungs- und Kata-
sterämter mit DGPS-Technik wird durch
den Wegfall der Arbeiten für die Erhal-
tung, die Wiederherstellung und die Er-
satzpunktbestimmung von TP 4. Ordnung
und Aufnahmepunkten kompensiert.

Um diese weitreichenden Konsequen-
zen für das klassische Lagefestpunktfeld
jedoch verantworten zu können, müssen
gesicherte Erkenntnisse bezüglich Genau-
igkeit und Verfügbarkeit des SAPOS vor-
liegen. Daher geht das Landesvermessungs-
amt Brandenburg stufenweise unter Ein-
schaltung von Testphasen bei dem flä-
chendeckenden Aufbau der Referenz-
stationen vor. 1995 wurde lediglich eine
Referenzstation in Potsdam installiert, um
erste Erfahrungen zu sammeln. Software-,
Schnittstellen- und Telekommunikations-
probleme konnten gelöst werden; dieses
war jedoch sehr arbeits- und zeitintensiv.
Erste Feldversuche erzeugten wechselhaft
Euphorie und Enttäuschung. Sehr schnell
wurde erkannt, daß der flächendeckende
Aufbau von Referenzstationen nicht nur
eine geodätische Herausforderung, son-
dern insbesondere datenkommunikations-

und nachrichtentechnische Aufgabenstel-
lungen beinhaltet.

Daher wurde ein Pilotprojekt gestartet,
das die Erstellung einer Projektstudie für
den flächendeckenden Aufbau, den Auf-
bau von zunächst vier Referenzstationen
und die Durchführung intensiver Feldtests
umfaßt.

1997 wurde entsprechend dem Pilot-
projekt mit dem Aufbau von vier Referenz-
stationen in Potsdam, Wünsdorf, Belzig
und Brandenburg begonnen, der im Mai
abgeschlossen wurde. Ab diesem Zeitpunkt
sind die Referenzstationen für die Nutzer
verfügbar. Im Anschluß daran wird eine
intensive Testphase folgen, die die Funkti-
onstüchtigkeit des SAPOS unter Beweis
stellen soll. Hier werden neben den zu
erzielenden Genauigkeiten im HEPS und
GPPS auch der Komfort für die Nutzer und
die Erkennung und Behebung von Störun-
gen untersucht.

Erst wenn diese Tests erfolgreich ver-
laufen sind, wird 1998 und 1999 mit dem
Aufbau weiterer 16 - 20 Stationen begon-
nen. Im Jahre 2000 wird dann die Flächen-

Brandenburg a.d.H.
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deckung mit Referenzstationen in Bran-
denburg erreicht sein.

Dann kann eines bereits vorweggenom-
men werden: Perspektivisch wird sich nach
der Freigabe der Referenzstationen die tech-

nische Arbeitsweise zur Bestimmung von
Koordinaten im Festpunktfeld erheblich
ändern.

(B. Sorge, LVermA, Potsdam)

Seit über 50 Jahren gibt es das Ober-
prüfungsamt für die höheren technischen
Verwaltungsbeamten. In dieser Zeit hat es
maßgeblich zu einem leistungsfähigen und
funktionierenden technischen Verwaltungs-
dienst beigetragen. Fast 14 000 Kandida-
tinnen und Kandidaten wurden seit dem 4.
März 1947 geprüft.

Einleitung

Aufgaben, sowohl in der freien Wirtschaft
als auch in der öffentlichen Verwaltung,
können unter anderem dann erfolgreich er-
ledigt werden, wenn die Führungskräfte
entsprechend hohen Anforderungen ge-
recht werden. Um diese besondere Qualifi-
kation zu erlangen, durchlaufen die techni-
schen Nachwuchskräfte für den höheren
technischen Verwaltungsdienst einen 2jäh-
rigen Vorbereitungsdienst, der mit der
Großen Staatsprüfung abschließt. In letz-
terer ist von den Referendarinnen/Refe-
rendaren nachzuweisen, daß sie nach ihren
fachlichen und allgemeinen Kenntnissen
und Fähigkeiten und nach ihrer Persön-
lichkeit für den höheren technischen Ver-
waltungsdienst geeignet sind. Dies betrifft
die Anwendung des auf einer wissenschaft-
lichen Hochschule erworbenen Wissens in
der Praxis, Kenntnis der einschlägigen
Rechts-, Verwaltungs- und technischen

Vorschriften und ein wirtschaftliches Den-
ken.

Die Große Staatsprüfung ist beim Ober-
prüfungsamt, mit Sitz in Frankfurt am Main,
abzulegen. Dieses übernimmt die Organisa-
tion, Durchführung und Abnahme der Prü-
fungen. Die Ausbildung der Referendarin-
nen und Referendare hingegen obliegt den
jeweiligen Mitgliedsverwaltungen.

Zur Geschichte
des Oberprüfungsamtes
Zwar wird das 50jährige Bestehen des
Oberprüfungsamtes gefeiert, die Ursprün-
ge sind aber viel früher zu finden. Bereits
1770 hat es in Preußen unter Friedrich dem
Großen „eine beständige, unterm Gene-
ral-Directori stehende, vom Hofe nieder-
gesetzte Ober-Examinations-Commission
zur Prüfung derer zu Finanz- und Cam-
meral-Bedienten sich meldende Subjek-
torum” gegeben. Im Jahre 1886 entstand
daraus das „Preußische Technische Ober-
prüfungsamt” bei dem die zweite Haupt-
prüfung für den Staatsdienst abzulegen
war. Von 1936 bis 1945 waren die Prü-
fungsangelegenheiten beim Reichsprü-
fungsamt unter der Aufsicht des Reichsver-
kehrsministeriums angesiedelt.

Mit dem Ende des Dritten Reiches hörte
das Reichsprüfungsamt auf zu existieren.

50 Jahre Oberprüfungsamt
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Im Hinblick auf die gewaltigen Aufgaben
für den Wiederaufbau Deutschlands war
es wichtig, eine funktionierende Verwal-
tung zu haben, in der insbesondere die
Ingenieure der Fachrichtungen gefordert
waren. Hierzu mußte für die Referendare,
die ihre Ausbildung mit der Großen Staats-
prüfung abschließen wollten, eine hierfür
zuständige Institution geschaffen werden.

Auf Einladung des damaligen General-
direktors der Deutschen Reichsbahn fand
am 8. Oktober 1946 in Bad Harzburg die
Gründungsversammlung für das Ober-
prüfungsamt für die höheren technischen
Verwaltungsbeamten statt. In einer Reso-
lution hatten die Vertreter der Zentralver-
waltungen und Länder festgelegt, daß un-
verzüglich Möglichkeiten geschaffen wer-
den mußten, um die Ausbildung und Prü-
fung im höheren technischen Dienst durch-
führen zu können, u. a.:

$ Gründung eines vorläufigen Ausschus-
ses zur Vorbereitung von Maßnahmen,
Gesetzen und Vorschriften für die Aus-
bildung und Prüfung,

$ Einrichtung eines vorläufigen Ober-
prüfungsamtes, zur Abnahme der Prü-
fung nach den bisher geltenden Vor-
schriften.

Die Harzburger Resolution blieb bis zum
Abschluß des „Übereinkommens über die
Errichtung eines gemeinschaftlichen Ober-
prüfungsamtes deutscher Länder und Ver-
waltungen für die höheren technischen Ver-
waltungsbeamten” vom 16. September
1948 Grundlage des Oberprüfungsamtes.
In diesem auch heute noch gültigen „ Über-
einkommen” wird, hinsichtlich der organi-
satorischen Stellung des Oberprüfungs-
amtes, ausdrücklich von einem gemeinsa-
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men Amt der daran beteiligten Länder-
und Zentralverwaltungen gesprochen.

Aufbau
Ursprünglich sollte das Oberprüfungsamt
einen ministeriellen Status haben. Aber
aufgrund einiger Finanzierungsprobleme
wurde es am 1. April 1949 in eine der
Zentralverwaltung nachgeordnete Behör-
de umgewandelt. Heute ist das Oberprü-
fungsamt organisatorisch eine Oberbehörde
im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums für Verkehr, das damit die persönliche
und haushaltsrechtliche Aufsicht hat.

Die Ausübung der Fachaufsicht über-
nimmt das Kuratorium des Oberprüfungs-
amtes. Es übernimmt die Funktion eines
Aufsichtsrates und kann Empfehlungen u.
a. zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung
aussprechen. In ihm sind pro Mitglieds-
verwaltung maximal zwei Personen mit
einer gemeinsamen Stimme vertreten. Die
Brandenburger Kuratoriumsmitglieder sind
Herr Siegler (Finanzministerium) und Herr
Schnadt (Landesvermessungsamt).

Nach der Wiedervereinigung im Jahre
1990 sind sehr bald die Bundesländer Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt und der Freistaat Thürin-
gen dem „ Übereinkommen” beigetreten.
Über den Beitritt des Freistaat Sachsen
wird verhandelt.

Die beim Oberprüfungsamt vertretenen
Fachrichtungen (Abteilungen) sind in meh-
rere Fachgebiete unterteilt. Seit dem 30.
Mai 1995 gibt es die neue Fachrichtung
„Umwelttechnik / Umweltschutz”.

Ausblick

Das Referendariat mit der Großen Staats-
prüfung hat sich in all den Jahren als wirk-



- 58 - Nr. 2/97

Mitteilungen

Bez. Fachrichtungen / Fachgebiete Anteile in %

IA Hochbau 9,6
IB Städtebau 14,3
IIa Wasserwesen 13,0
IIc Straßenwesen 5,4
IId Stadtbauwesen 3,8
IVb Maschinen- und Elektrotechnik der Wasserstraßen 0,2
IVc Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung 4,4
V Vermessungs- und Liegenschaftswesen 30,8
VI Wehrtechnik 13,3
VII Luftfahrttechnik 0,5
VIII Landespflege 4,7
IX Umwelttechnik / Umweltschutz -

Prozentuale Aufteilung der am 1. Jan. 1996 im Bereich der Mitgliedsverwaltungen in Ausbildung befindli-
chen Referendare

sames Instrument für die Qualitätssiche-
rung in Verwaltung und Wirtschaft erwie-
sen. Mit Hilfe des Oberprüfungsamtes war
man besonders in den schwierigen Nach-
kriegsjahren und in den Wendejahren durch
die Ausbildung von jungen Nachwuchs-
kräften in der Lage, den hohen Anforde-
rungen der Zeit immer gerecht zu werden.

Da sich in der freien Wirtschaft und in
der öffentlichen Verwaltung die Aufgaben
ständig ändern, muß auch das Ober-
prüfungsamt auf die unterschiedlichsten
Entwicklungen u. a. auf dem Gebiet der
Technik flexibel reagieren.

In Zeiten immer knapper werdender
Mittel ist besonders darauf zu achten, daß
die gestellten Aufgaben effizient erledigt,
die Wirtschaftlichkeit verbessert und Per-
sonal eingespart wird. Diesem Umstand
wird auch in der Referendariatsausbildung
Rechnung getragen, indem das neue
Prüfungsfach “Leitungsaufgaben und Wirt-
schaftlichkeit” zukünftig eingeführt wer-
den soll.

 (R. Frotscher, J. Nagel, Vermessungs-
referendare, MI, Potsdam)

Im Frühjahr 1997 wurde der Prüfungsaus-
schuß für die Laufbahn des gehobenen
vermes-sungstechnischen Verwaltungs-
dienstes eingerichtet. Zum Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses wurde Vermes-
sungsdirektor M. Oswald bestellt.

Die Beratungen des Prüfungsausschus-
ses finden im Ministerium des Innern statt.
Die schriftlichen und mündlichen Prüfun-
gen werden im Staatlichen Prüfungsamt

für Verwaltungslaufbahnen in Neu Fahr-
land abgehalten. Prüfungsfächer sind
„Landesvermessung und Liegenschaftska-
taster” , „Flurbereinigung, Bodenordnung
und Grundstückswertermittlung” sowie
„Allgemeine Rechtsgrundlagen”.

Die erste Prüfung mit einer Vermessungs-
oberinspektoranwärterin und drei -anwär-
tern erfolgt in diesem Spätsommer.

 (MI, Potsdam)

Prüfungsausschuß
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In Fortsetzung der engen Zusammenarbeit
zwischen den Ländern Berlin und Bran-
denburg bei der Bearbeitung topographi-
scher Karten - Brandenburg stellt im Auf-
trag für Berlin die topographischen Karten
im Maßstab 1 : 25 000 und kleiner her -
haben die Länder nun eine entsprechende
Zusammenarbeit beim Aufbau der digita-
len topographischen Basisinformations-
systeme vereinbart. Im April 1997 wurde
die „Verwaltungsvereinbarung über den
Aufbau, die Aktualisierung und das Recht
auf Nutzung des Amtlichen Topographisch-
Kartographischen Informationssystems
(ATKIS) und des Rasterdatenbestandes der
topographischen Landeskartenwerke
(RTK)” für das Land Brandenburg durch
den Minister des Innern in Vertretung des
Ministerpräsidenten und für das Land Ber-
lin durch den Senator für Bauen, Wohnen
und Verkehr unterzeichnet. Mit dieser Ver-
waltungsvereinbarung wurde die Grund-
lage für den gemeinsamen Aufbau und die
Führung der Basisinformationssysteme
ATKIS und RTK geschaffen. Dies ist für
beide Länder von Vorteil:

$ Das Land Berlin nutzt die in Branden-
burg vorhandenen Einrichtungen. Ihm
bleiben erhebliche Investitionen für
Hard- und Software sowie Personalko-
sten erspart. Es zahlt die dem Land
Brandenburg entstehenden Selbstkosten
entsprechend dem Gebietsanteil des
Landes Berlin.

$ Das Land Brandenburg ist berechtigt,
die Daten des Landes Berlin für staatli-

che Zwecke kostenlos zu nutzen und auf
der Grundlage der von der AdV emp-
fohlenen Entgeltrichtlinien nach Ab-
stimmung mit dem Land Berlin auf ei-
gene Rechnung zu vertreiben.

Im Land Brandenburg ist das Innenmini-
sterium federführend zuständig für die
Durchführung des Kabinettbeschlusses
„Digitale Karte” vom 28. Juni 1994, in
dem festgelegt ist, daß die Datenbestände
von ATKIS und RTK in allen rechnerge-
stützten raumbezogenen Vorhaben des
Landes als digitale Basiskarten zu verwen-
den sind. In Durchführung des o.g. Kabi-
nettbeschlusses koordiniert das Innenmi-
nisterium den Aufbau  von rechnergestütz-
ten Vorhaben auf der Grundlage der digi-
talen Karten in der Landesverwaltung Bran-
denburg, für die häufig auch Daten des
Landes Berlin benötigt werden. Die dafür
erforderlichen Abstimmungen erfolgen in
der Arbeitsgruppe Geoinformationssyste-
me des Interministeriellen Ausschusses für
Informationstechnik, der alle Landesver-
waltungen angehören, die mit digitalen
Karten arbeiten, sowie Vertreter der kom-
munalen Spitzenverbände. Künftig soll im
Rahmen der Zusammenarbeit beim koor-
dinierten Aufbau von rechnergestützten
raumbezogenen Informationssystemen das
Land Berlin einbezogen werden. Auch
deshalb ist der Abschluß dieser Vereinba-
rung von so großer Bedeutung.

(Dr. Ingrid Weigel, MI, Potsdam)

Länderfusion Berlin - Brandenburg
Innenminister und Bausenator unterzeichnen Vertrag zur
Herstellung digitaler Karten

Mitteilungen
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Die geodätische Woche soll informieren
über und Anregungen geben für die Akti-
vitäten an den deutschen geodätischen
Universitäts- und Forschungsinstituten. Sie
bildet ein Forum zum Gedanken- und In-
formationsaustausch vor allem zwischen
den jüngeren Wissenschaftlern, aber auch
mit anderen Wissenschaftszweigen (Ma-
thematik, Verkehrswesen, Geophysik,
Geologie usw.) sowie der Vermessungs-
praxis und ihren Anforderungen an die
Übernahme neuer Forschungsergebnisse.

Tagungsort ist die Technische Universi-
tät Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623
Berlin. Es werden Hörsäle im Erdgeschoß
des Hauptgebäudes zur Verfügung gestellt.
Das Tagungsbüro befindet sich direkt vor
den Hörsälen.

Die Vorträge finden in benachbarten Hör-
sälen statt. Um den Wechsel zwischen den
parallel laufenden Workshops zu ermögli-
chen, ist die Einhaltung eines Rhythmus
von 30 Minuten unvermeidbar. Die Dauer
der Vorträge beträgt somit

- 20 Min Vortrag plus 10 Min Diskussion
oder

- 10 Min Vortrag plus 5 Min Diskussion.

Tagungsgebühren

Die Tagungsgebühr beträgt 100,- DM.

Ermäßigung: Bei Sammelanmeldungen
von Institutionen beträgt die
Tagungsgebühr für jede
zweite und weitere Anmel-
dung 50,- DM.
Studenten zahlen 25,- DM.

Anmeldung und Information
Aktuelle Informationen sind laufend im
Internet auf folgendem Service zu finden:

www.geodesy.tu-berlin.de

e-Mail: gw97@mca.bv.tu-berlin-de
oder gw97@alti.bv.tu-berlin.de
Fax: +49-30-314/21973
Telefon: +49-30-314/23205

Programm
GO GeodätischeForschungsförderung

(Podiumsdiskussion)
A Symposium über das Europäische

Terrestrische Referenzsystem
(ETRS)

A1 Regionale Geoidbestimmung und
hochauflösende Schwerefeldmes-
sungen

A 2 Höhen und Höhensysteme im Geo-
metrie- und Schwerevektorraum

A3 Geodätische Datenparameter und
Datumtransformationen

A4 GPS-Referenzstationsnetze und Da-
tenübertragungssysteme

B Symposium über spezielle Projekte
B1 Satellitenaltimetrie: Geoid, Meeres-

strömungen und Meeresspiegelan-
stieg

B2 CHAMP: ein geodätisch/geophysika-
lischer Erderkundungssatellit

B3 Navigation und Verkehrsleitsysteme
B4 Geodätische Forschung in der Ant-

arktis
C Symposium über Geodätisch-

Geodynamische Probleme
C1 Erdrotationsschwankungen in ver-

schiedenen Zeitbereichen

Geodätische Woche Berlin, 6.-11.10.1997

Mitteilungen
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C2 Erdgezeiten und Gezeitendeforma-
tionen

C3 Interpretation des terrestrischen (zeit-
variablen) Schwerefeldes

C4 Deformationsnetze und -modelle
D Symposium über neue Sensoren
D1 Neue Satellitenmissionen: Gravitati-

onsfeld, Bahnbestimmung, Positionie-
rung, Navigation

D2 Interferometrie mit Synthetischem
Aperturradar

D3 Gravimetrie und Gradiometrie auf be-
weglichen Basen (Fahrzeuggravime-
trie, Fluggravimetrie, Satellitengra-
diometric)

E Symposium über neue Auswerte-
verfahren

E1 Hochauflösende Schwerefeldmodel-
le: Kugelfunktionen, deterministische
Kollokation, Wavelet-Verfahren usw.

E2 Geodätische inverse Probleme: Ana-
lytische Fortsetzung von Potential-

funktionalen, Interface- und Dichte-
bestimmung usw.

E3 Neuartige Ausgleichungsverfahren
und deren Anwendungen: Vorinfor-
mationen, Integer Least-Squares, Ma-
ximale Korrelation, Robuste Schät-
zer, Informationsgehalt, Qualitätskon-
trolle, Bootstrapping usw.

E4 Analytische Bahnintegrationsverfah-
ren: kanonische Transformationen,
Lie-Reihen usw.

F Symposium über Geoinformations-
systeme

F1 Geoinformationssysteme und Karten-
projektionen

F2 Das Kataster als Geoinformations-
system

F3 Bestehende geodätische Informations-
systeme

F4 Semantische Modelle: Objekt-Attri-
bute und  -Relationen, Graphentheorie

(TU Berlin)

BDVI-Kongreß 1997
Vom 21. bis 23. Mai 1997 fand in Potsdam
unter dem Motto „Mut zur Selbständigkeit
/ Verantwortung für das Gemeinwohl” der
diesjährige Kongreß des Bundes der Öf-
fentlich bestellten Vermessungsingenieu-
re e. V. (BDVI) statt. Im Rahmen der Vor-
tragsveranstaltung im Schloßtheater des
Neuen Palais, in deren Verlauf Innenmini-
ster A. Ziel die Begrüßungsansprache hielt,
der Präsident des BDVI, Herr Dr.-Ing. O.
Schuster, zum Kongreßthema sprach und
Staatssekretär a. D. Prof. Dr. J. Eekhoff
den Festvortrag zum Thema  „Entwick-
lung des Wirtschafts- und Sozialsystems
in Deutschland” hielt, wurde die Branden-

burgische Vermessungsverwaltung beson-
ders geehrt und hierbei Leistungsfähig-
keit, Bürgernähe sowie partnerschaftliches
Zusammenwirken von Verwaltung und
freiem Beruf besonders herausgestellt.
Zu angeregten Diskussionen führten drei
hochinteressante Themen, die in Arbeits-
gruppen behandelt wurden.

Arbeitsgruppe 1
Das Eigentumssicherungssystem in Deutsch-
land: Öffentlich-rechtliche Abmarkung und
privater Grenzvertrag?

Zum einen wurde das Für und Wider der
von Herrn Ministerialrat H. Möllering aus
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Niedersachsen aufgezeigten Möglichkeit
des Verwaltungsverfahrensgesetzes,  ne-
ben dem Verwaltungsakt als rechtlichen
Entscheidungstypen auch von dem öffent-
lich-rechtlichen Vertrag Gebrauch zu ma-
chen (§ 54 VwVfG), erörtert. Zum anderen
wurde die grundsätzliche Abmarkungs-
pflicht in Rede gestellt und in diesem Zu-
sammenhang darauf hingewiesen, daß der
Grundstücksbegriff und die grundgesetz-
liche Eigentumssicherheit keine tatsächli-
che Abgrenzung in der Örtlichkeit erfor-
dern.
Arbeitsgruppe 2
Transparenz in Planen und Bauen: Welche
Sicherheit haben die am Bau Beteiligten?

Der Schwerpunkt der Diskussion lag in
den Anforderungen, die an den Lageplan
zum Bauvorhaben zu stellen sind. Dabei
bestand darüber Einigkeit, daß nur der so-
genannte Amtliche Lageplan, der durch
einen ÖbVermIng erstellt und beurkundet
wird, die notwendige Rechtssicherheit für
den Bauherren und die Baugenehmigungs-
behörde gewährleistet.

Durch Herrn Ministerialrat Dr. R. Krat-
zenberg vom BMBau wurde der aktuelle
Stand bei der Novellierung des Bau-
gesetzbuches und des Raumordnungs-
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gesetzes (BauROG) vorgestellt. Hierbei
lag der Schwerpunkt der Diskussion in der
vorgesehenen Abschaffung der Teilungs-
genehmigung.
Arbeitsgruppe 3
Öffentliches Handeln zwischen Kassen-
lage und Ordnungspolitik:  Schlanker Staat
auch im Vermessungswesen?

In der Arbeitsgruppe sind die bekannten
Probleme nochmals explizit benannt wor-
den. Herausgestellt wurde, daß der Öffent-
lich bestellte Vermessungsingenieur ein
Teil des öffentlichen Vermessungswesens
ist, so daß der Begriff „Privatisierung”
häufig fehlinterpretiert wird. Zweifellos
sind einige Arbeitsabläufe zwischen den
Vermessungsstellen verbesserungswürdig.
Folgende Maßnahmen wurden zur Ver-
schlankung des Staates vorgetragen: Funk-
tionalreform (Kommunalisierung des Ver-
messungswesens), Landes- oder Regiebe-
trieb, Katasterführung durch Beliehene.
Inwieweit die Verwirklichung dieser Maß-
nahmen gleichermaßen für den Bürger wie
für den Staat eine Kostenverringe-rung
bedeutet, blieb auch im Ergebnis der rege
geführten Diskussion offen.

(M. Oswald, MI, Potsdam)

Das Jahressteuergesetz 1997 - zusätzliche Aufgaben
für die Gutachterausschüsse ?!
Die Aufgaben der Gutachterausschüsse im
Rahmen der steuerlichen Bewertung des
Grundbesitzes sind in § 196 Abs. 1 Satz 4,
Abs. 2 und Abs. 3 des Baugesetzbuches
(BauGB) normiert. Aufgrund der BauGB-
Änderung im Jahressteuergesetz 1997 ist
die Ermittlung von Bodenrichtwerten zum

jeweiligen für die Wertverhältnisse bei der
Bedarfsbewertung maßgebenden Zeitpunkt
als neue Aufgabe hinzugekommen. Die
Änderung des Baugesetzbuches war auf-
grund der Änderungen im Bewertungs-
und in einigen Steuergesetzen erforder-
lich. Während nach dem Bewertungsgesetz



- 63 -  ermessung Brandenburgü

Mitteilungen
A

uf
ga

be
n 

de
r G

ut
ac

ht
er

au
ss

ch
üs

se
im

 B
er

ei
ch

 d
er

 s
te

ue
rli

ch
en

 B
ew

er
tu

ng
 n

ac
h 

§ 
19

6 
B

au
G

B

be
i g

es
et

zl
ic

he
r F

es
tle

gu
ng

be
i Ä

nd
er

un
g 

de
r Q

ua
lit

ät
 d

es
 B

od
en

s
ei

ne
s 

ne
ue

n 
H

au
pt

fe
st

st
el

lu
ng

sz
ei

tp
un

kt
es

du
rc

h 
ei

ne
n 

B
eb

au
un

gs
pl

an
 o

de
r a

nd
er

e 
M

aß
na

hm
en

Er
m

itt
lu

ng
 v

on
 B

od
en

ric
ht

w
er

te
n

Er
m

itt
lu

ng
 v

on
 B

od
en

ric
ht

w
er

te
n

zu
m

 n
eu

en
 H

au
pt

fe
st

st
el

lu
ng

sz
ei

tp
un

kt
au

f d
er

 G
ru

nd
la

ge
 d

er
 a

kt
ue

lle
n 

Q
ua

lit
ät

 d
es

 B
od

en
s,

(§
 1

96
 A

bs
. 1

 S
at

z 
4 

B
au

G
B

)
je

do
ch

 b
ez

og
en

 a
uf

 d
ie

 W
er

tv
er

hä
ltn

is
se

zu
m

 Z
ei

tp
un

kt
 d

er
 le

tz
te

n 
H

au
pt

fe
st

st
el

lu
ng

(§
 1

96
 A

bs
. 2

 S
at

z 
1 

B
au

G
B

)

Er
m

itt
lu

ng
 v

on
 

Ei
nh

ei
ts

w
er

te
n

 n
ac

h 
§§

 1
9f

f. 
B

ew
G

 d
ur

ch
 d

ie
 F

in
an

zä
m

te
r

(A
kt

ue
lle

r H
au

pt
fe

st
st

el
lu

ng
sz

ei
tp

un
kt

 1
.1

.1
93

5 
- n

eu
e 

B
un

de
sl

än
de

r -
 / 

1.
1.

19
64

 - 
al

te
 B

un
de

sl
än

de
r -

)

G
ru

nd
st

eu
er

G
ew

er
be

st
eu

er
V

er
m

ög
en

ss
te

ue
r

G
ru

nd
er

w
er

b-
Er

bs
ch

af
t- 

un
d

st
eu

er
Sc

he
nk

un
gs

st
eu

er

S
itu

at
io

n 
vo

r 
In

kr
af

tt
re

te
ns

 d
es

 J
ah

re
ss

te
ue

rg
es

et
ze

s 
19

97



- 64 - Nr. 2/97

Mitteilungen

S
itu

at
io

n 
na

ch
 In

kr
af

tt
re

te
ns

 d
es

 J
ah

re
ss

te
ue

rg
es

et
ze

s 
19

97

A
uf

ga
be

n 
de

r G
ut

ac
ht

er
au

ss
ch

üs
se

im
 B

er
ei

ch
 d

er
 s

te
ue

rli
ch

en
 B

ew
er

tu
ng

 n
ac

h 
§ 

19
6 

B
au

G
B

be
i g

es
et

zl
ic

he
r F

es
tle

gu
ng

be
i Ä

nd
er

un
g 

de
r Q

ua
lit

ät
be

i g
es

et
zl

ic
he

r F
es

tle
gu

ng
be

i Ä
nd

er
un

g 
de

r Q
ua

lit
ät

ei
ne

s 
ne

ue
n

de
s 

B
od

en
s 

du
rc

h 
ei

ne
n

ei
ne

s 
ne

ue
n 

Ze
itp

un
kt

es
 fü

r
de

s 
B

od
en

s 
du

rc
h 

ei
ne

n
H

au
pt

fe
st

st
el

lu
ng

sz
ei

tp
un

kt
es

B
eb

au
un

gs
pl

an
 o

de
r a

nd
er

e
di

e 
B

ed
ar

fs
be

w
er

tu
ng

B
eb

au
un

gs
pl

an
 o

de
r a

nd
er

M
aß

na
hm

en
M

aß
na

hm
en

Er
m

itt
lu

ng
 v

on
Er

m
itt

lu
ng

 v
on

Er
m

itt
lu

ng
 v

on
Er

m
itt

lu
ng

 v
on

B
od

en
ric

ht
w

er
te

n
B

od
en

ric
ht

w
er

te
n

B
od

en
ric

ht
w

er
te

n
B

od
en

ric
ht

w
er

te
n

zu
m

 n
eu

en
au

f d
er

 G
ru

nd
la

ge
 d

er
zu

m
 n

eu
en

 Z
ei

tp
un

kt
 fü

r d
ie

au
f d

er
 G

ru
nd

la
ge

 d
er

H
au

pt
fe

st
st

el
lu

ng
sz

ei
tp

un
kt

ak
tu

el
le

n 
Q

ua
lit

ät
 d

es
B

ed
ar

fs
be

w
er

tu
ng

ak
tu

el
le

n 
Q

ua
lit

ät
 d

es
na

ch
B

od
en

s,
 je

do
ch

 b
ez

og
en

 a
uf

na
ch

B
od

en
s,

 je
do

ch
 b

ez
og

en
 a

uf
er

gä
nz

en
de

n 
V

or
ga

be
n

di
e 

W
er

tv
er

hä
ltn

is
se

 z
um

er
gä

nz
en

de
n 

V
or

ga
be

n
di

e 
W

er
tv

er
hä

ltn
is

se
 z

um
de

r 
Fi

na
nz

ve
rw

al
tu

ng
Ze

itp
un

kt
 d

er
 le

tz
te

n
de

r 
Fi

na
nz

ve
rw

al
tu

ng
Ze

itp
un

kt
 d

er
 le

tz
te

n
(§

 1
96

 A
bs

. 1
 S

at
z 

4 
B

au
G

B
)

H
au

pt
fe

st
st

el
lu

ng
(§

 1
96

 A
bs

. 1
 S

at
z 

4 
B

au
G

B
)

B
ed

ar
fs

be
w

er
tu

ng
(§

 1
96

 A
bs

. 1
 S

at
z 

4 
B

au
G

B
)

(§
 1

96
 A

bs
. 1

 S
at

z 
4 

B
au

G
B

)

Er
m

itt
lu

ng
 v

on
 

Ei
nh

ei
ts

w
er

te
n

Er
m

itt
lu

ng
 v

on
 G

ru
nd

be
si

tz
w

er
te

n
na

ch
 §

§ 
19

ff.
 B

ew
G

 d
ur

ch
 d

ie
 F

in
an

zä
m

te
r

na
ch

 §
§ 

19
ff.

 B
ew

G
 d

ur
ch

 d
ie

 F
in

an
zä

m
te

r
(A

kt
ue

lle
r H

au
pt

fe
st

st
el

lu
ng

sz
ei

tp
un

kt
 1

.1
.1

93
5 

/ 1
.1

.1
96

4)
(m

aß
ge

be
nd

er
 Z

ei
tp

un
kt

 fü
r d

ie
 B

ed
ar

fs
be

w
er

tu
ng

 1
.1

.1
99

6)

G
ru

nd
st

eu
er

G
ew

er
be

st
eu

er
G

ru
nd

er
w

er
b-

Er
bs

ch
af

t- 
un

d
st

eu
er

Sc
he

nk
un

gs
st

eu
er



- 65 -  ermessung Brandenburgü

Mitteilungen

bisher ausschließlich die sogenannten Ein-
heitswerte zu den Hauptfeststellungs-
zeitpunkten 01.01.1935 (in den neuen Bun-
desländern) und 01.01.1964 (in den alten
Bundesländern) für die Festsetzung von
Grund-, Gewerbe-, Vermögen-, Grunder-
werb- sowie Erbschaft- und Schenkungs-
steuer herangezogen wurden, sind nach
den Änderungen im Jahressteuergesetz
1997 zur Festsetzung bestimmter Steuern
sogenannte Grundbesitzwerte heranzuzie-
hen (siehe Schaubilder).

Die Verbindung zwischen der städte-
baulichen und der steuerlichen Bewertung
wurde bereits mit der BauGB-Novelle von
1976 geschaffen. Seit diesem Zeitpunkt
sind die Gutachterausschüsse verpflichtet,
im Rahmen der turnusmäßigen Ermittlun-
gen der Bodenrichtwerte bei einer Ände-
rung der Qualität des Bodens auch
Bodenrichtwerte zum letzten Haupt-
feststellungszeitpunkt zu ermitteln. Hinter
der neuen Aufgabe „Ermittlung von
Bodenrichtwerten zum jeweiligen für die
Wertverhältnisse bei der Bedarfsbewertung
maßgebenden Zeitpunkt” verbirgt sich
zunächst ein zusätzlicher Stichtag - zur
Zeit der 01.01.1996 -, zu dem flächendek-
kend Bodenrichtwerte zu ermitteln waren.
Die zum Stichtag 31.12.1995 (bereits vor
Bekanntwerden der neuen Regelung) tur-
nusmäßig beschlossenen Bodenrichtwerte
sollten jedoch für die Bedarfsbewertung
formal ausreichend sein. Bei zukünftigen
Änderungen der Qualität des Bodens sind
im Rahmen der turnusmäßigen Ermittlung
nun auch Bodenrichtwerte zu diesem Stich-
tag zu ermitteln.

Die eigentliche inhaltliche Neuerung ent-
hält § 196 Abs. 1 Satz 4 BauGB. Danach
sind bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte

für steuerliche Zwecke „die ergänzenden
Vorgaben der Finanzverwaltung” zu be-
achten. Diese Vorgaben wurden bisher noch
nicht erteilt. Als Anhalt können jedoch die
durch die Staatsekretärin des BMBau in
Abstimmung mit dem BMF im Vorgriff
auf die jetzige gesetzliche Regelung dar-
gelegten Überlegungen dienen, die im Kern
folgendes aussagen:
$ Bodenrichtwerte sind flächendeckend für

das Bauland im gesamten Gemeinde-
gebiet zu ermitteln; der Bodenwert des
einzelnen Grundstücks soll nicht erheb-
lich vom Bodenrichtwert der zugeord-
neten Zone abweichen.

$ Gebiete ohne Grundstücksverkehr sind
nicht von der Bodenrichtwertermittlung
auszunehmen.

$ Die Bodenrichtwertzonen sollen räum-
lich abgegrenzt und möglichst homo-
gen, insbesondere hinsichtlich der Art
und des Maßes der baulichen Nutzung
sein.

$ Die Bodenrichtwerte sind mit dem Wert
zu ermitteln, der sich ergeben würde,
wenn das Grundstück unbebaut wäre.
Diese allgemein gehaltenen Vorgaben

entsprechen teilweise den Anforderungen,
die durch die Gutachterausschußverord-
nung und von den übrigen Kunden der
Gutachterausschüsse an die turnusmäßig
zum 31.12. jeden Jahres zu ermittelnden
Bodenrichtwerte gestellt werden. Die Fi-
nanzverwaltung wird jedoch zukünftig vor-
aussichtlich mit weitergehenden Wünschen
(insbesondere hinsichtlich der Ermittlung
von Umrechnungskoeffizienten) an die
Gutachterausschüsse herantreten. Für die
Ermittlung von Bodenrichtwerten zu ei-
nem zurückliegenden Stichtag werden die
Gutachterausschüsse außerdem Boden-
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preisindexreihen benötigen. Durch die Er-
gänzungen des Baugesetzbuches im Rah-
men des Jahressteuergesetzes 1997 hat sich
an den Aufgaben der Gutachterausschüsse
formal nicht viel geändert. Die von der
Finanzverwaltung gestellten Anforderun-
gen an die Bodenrichtwertermittlung wer-
den jedoch höher. Ob diesen Anforderun-
gen in allen Punkten entsprochen werden
kann, ist noch offen: Durch eine unzurei-

Mitteilungen

chende Anzahl von verwertbaren Kauf-
fällen in einzelnen Gebieten, durch die in
vielen Gemeinden noch nicht weit genug
vorangebrachte verbindliche Bauleitpla-
nung und nicht zuletzt durch die personelle
Besetzung der Geschäftsstellen der Gut-
achterausschüsse sind all diesen Forderun-
gen enge Grenzen gesetzt !

(W. Wagner, MI, Potsdam)

In den letzten Jahren wurde im Dezernat
Kartentechnik des Landesvermessungs-
amtes der Bereich Druckvorbereitung durch
den Einsatz moderner Kopiertechnik, neu-
er Verbrauchsmaterialien und einer digita-
len Bild-Text-Verarbeitung dem techni-
schen Entwicklungsstand angeglichen. Im
Bereich Druck degegen sind Bogenoffset-
druckmaschinen im Einsatz gewesen, wel-
che über 15 Jahre  im Mehrschichtbetrieb
für die Vervielfältigung  kartographischer
Erzeugnisse eingesetzt waren. Zunehmend
hatte sich ein technischer Verschleiß und
Unwirtschaftlichkeit eingestellt.

 Mit der Umstellung der topographischen
Kartenwerke auf den bundeseinheitlichen
Blattschnitt und der Aktualisierung der to-
pographischen Landeskarten entsteht zu-
nächst als analoges Produkt ein flächen-
deckendes Landeskartenwerk für das Land
Brandenburg. Durch Scannen der topogra-
phischen Karten werden diese auch als
Rasterdaten angeboten. Darüber hinaus
können die Einzelfolien der Landeskarten-
werke auch für die analoge Vervielfälti-
gung genutzt werden.

Da auch in Zukunft neben dem verstärk-
ten Angebot an digitalen topographischen

Daten ein Bedarf an gedruckten Karten zu
erwarten ist, wurde die Neuinvestition ei-
ner Druckmaschine erforderlich. Diese si-
chert durch die unmittelbare weitere Ein-
bindung des Offsetdruckes im Landesver-
messungsamt am effektivsten eine analoge
Herausgabe der topographischen Landes-
kartenwerke. Die enge Verbindung von
Kartographie und Kartendruck schafft kur-
ze Wege und eine kostengünstige Herstel-
lung. Das vorhandene Fachpersonal, ein-
gestellt auf den Druck kartographischer
Erzeugnisse, gewährleistet die Sicherung
der hohen Qualitätsansprüche im Karten-
druck.

Die Druckmaschine PLANETA P 24-3
im Dezernat Kartentechnik wurde ersetzt
durch die RAPIDA 104. Diese Bogen-
offsetdruckmaschine wurde im Werk KBA-
PLANETA AG in Radebeul, einem Unter-
nehmen der Gruppe Koenig & Bauer-Al-
bert hergestellt. Die KBA RAPIDA 104 ist
eine Hochleistungs-Bogenoffsetdruck-
maschine im Bogenformat 720 x 1040 mm.
Sie hat vier Druckwerke und sichert somit
die Herstellung der vierfarbigen Landes-
kartenwerke in einem Durchgang gegen-
über der bisherigen Herstellung mit einer

„Druck“ im Landesvermessungsamt
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Zweifarben-Druckmaschine mit zwei
Durchgängen. Das bedeutet Zeiteinspa-
rung. Gleichzeitig können nunmehr vier-
farbige Drucke in der kurzen Skala, wel-
che insbesondere bei der digitalen karto-
graphischen Herstellung  unter anderem
entstehen, effektiver gedruckt werden.

Die RAPIDA 104 wird elektronisch un-
ter Verwendung drucklogischer Program-
me  gesteuert. Dazu dient das Leitstand-
system COLORTRONIC MC einschließ-
lich Computer-Leitstand. VARIDAMP-
Alkoholfeuchtwerke ermöglichen eine aus-
gezeichnete Farbgebung.

Bestandteil der Investition ist auch das
Druckplattenlesegerät dpm. Dieses Gerät
dient der automatischen Bestimmung des
druckenden Flächenanteils auf der Druck-
form. Mittels einer hochauflösenden CCD-

Der erste Druckbogen nach der Inbetriebnahme im Februar 1997

Matrixkamera erfolgt die Abtastung der
Druckplatte und eine rechentechnische
Aufbereitung im PC mit Bildverarbeitungs-
karte. Die somit gewonnenen digitalen
Daten führen über das Leitstandsystem zu
einer Voreinstellung der Druckmaschine.
Damit wird die Verkürzung der Einrichte-
zeit erreicht sowie eine Papiereinsparung
und Reduzierung des Druckfarbenver-
brauchs erzielt.

Das Landesvermessungsamt kann damit
vor allem die analoge Vervielfältigung
kartographischer Erzeugnisse mit moder-
ner Offsetdrucktechnik sichern. Gleich-
zeitig ist es möglich auch für andere Lan-
desbehörden gleichartige Erzeugnisse ko-
stengünstig herstellen.

(H. Flacker, LVermA, Potsdam)
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DVW-Veranstaltungen 1997/98
Vortrag (Ort, Termin, Referent)

ð Das Vermessungswesen im Reformwirbel (Berlin, 04.09.1997, Prof. Kertscher)
ð Städtebauliche Aspekte beim Aufbau der Stadt Potsdam (Potsdam, 11.09.1997, Röhrbein)
ð 81. Deutscher Geodätentag - INTERGEO - (Karlsruhe, 17.-19.09.1997)
ð Referenznetz Antarktis (GPS-Messung zur Plattentektonik) (Cottbus, 24.09.1997,

Prof. Dr.-Ing. Reppchen)
ð Landreform und Flurneuordnung in Litauen (Cottbus, 22.10.1997, Dr. Thomas)
ð Die ALK Berlin als Basisinformationssystem (Berlin, 23.10.1997, Pfitzinger)
ð Hat der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur im vereinten Europa noch eine

Zukunft ? (Potsdam, 30.10.1997, Mehlhorn)
ð Photogrammetrisches Thema (Berlin, 06.11.1997)
ð Zusammenführung ALB/ALK und Gebäudebuch als Integriertes Informationssystem

(Cottbus, 19.11.1997, Dr. Rokahr)
ð Die Vermessungen der Deutschen Bahn AG auf Europas größter Baustelle (Berlin,

20.11.1997, Schaal)
ð Vortrag GFZ Potsdam (Potsdam, 27.11.1997)
ð GIS und Internet (Cottbus, 10.12.1997, Prof. Dr.-Ing. Teichert)
ð Ist der Vermessungsingenieur den Anforderungen der Zukunft gewachsen ? - Gedanken

zur Ingenieurausbildung (Berlin, 15.01.1998, Prof. Kohlstock)
ð Wissensbasierte Systeme für die Wertermittlung von Immobilien, Aktueller Stand und

Entwicklungstendenzen (Potsdam, 29.01.1998, Ladewig)
ð Photogrammetrisches Thema (Berlin, 12.02.1998)

Veranstaltungsbeginn:
TU Cottbus: 16.00 Uhr, TU Berlin:17.00 Uhr,
GFZ Potsdam: 17.00 Uhr

Deutscher Verein für Vermessungswesen (DVW), Landesverein Berlin-
Brandenburg e.V.
Der Vorstand setzt sich nach den Wahlen vom 24. April 1997 wie folgt zusammen:

Vorsitzender (bis 2001):   Dr.-Ing. Horst Borgmann, Tel. 030/ 2787960, e-mail
BORGMANN@COMPUSERVE.COM
Stellvertretender Vorsitzender (bis 1999):   Dipl.-Ing Klaus Roeschke, Tel. 0331/
8662331,  e-mail ROESCHKE.KLAUS@MI.LVNBB.DBP.DE
Schriftführerin (bis 1999):   Dipl.-Ing. Sabine Biermann, Tel. 03361/ 5294
Schatzmeister (bis 2001):   Dr.-rer.oec. Bernd Blaß, Tel. 030/ 8675546
Beisitzer (bis 1999):   Prof. Dr.-Ing. Lothar Gründig, Tel. 030/ 31423315, e-mail
GRUENDIG@INGE4.BV.TU-BERLIN.DE
Beisitzer (bis 2001):   Dr.-Ing. Friedrich Rokahr, Tel. 030/ 90125596
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Gewässererlaß
Mit Veröffentlichung im Amtsblatt für
Brandenburg - Nr. 19 vom 15. Mai 1997 -
sind die Verfahrensvorschriften zur Be-
handlung von Gewässern im Liegenschafts-
kataster (Gewässererlaß) - Runderlaß III
Nr. 9/1997 des Ministeriums des Innern -
III/2-70-01 - als zweifarbiger Sonderdruck
beim Landesvermessungsamt Brandenburg
gegen ein Entgelt von 10,- DM zu bezie-
hen. Im Zuge der Erarbeitung des Erlasses
sind umfangreiche Vorschläge und Stel-
lungnahmen verschiedener Ministerien, der
Katasterbehörden und der Wasser- und
Schiffahrtsdirektion Ost berücksichtigt
worden.

Der Gewässererlaß ist entgegen den son-
stigen Gepflogenheiten aus praktischen
Gründen und auf Wunsch der Anwender
so konzipiert, daß nur auf eine einzige

detaillierte Vorschrift für die Behandlung
der Gewässer im Liegenschaftskataster
zugegriffen werden kann. Deshalb wurde
unter anderem der Gesetzestext des Bran-
denburgischen Wassergesetzes in den Er-
laß eingearbeitet und mit Skizzen und Ta-
bellen veranschaulicht.

Der Erlaß behandelt in drei Teilen wasser-
rechtliche Begriffe, die Abgrenzung von
Bundes- und Landesrecht und die Eigen-
tumsgrenzen an Gewässern (I. Teil), natür-
liche und künstliche Veränderungen an
Gewässern (II. Teil) sowie die Vermes-
sung an Gewässern (III. Teil). Die beson-
dere Problematik der Behandlung von
Meliorationsgräben wurde herausgearbei-
tet, Formulierungshilfen für die Abfassung
von Grenzniederschriften gegeben.

(MI, Potsdam)
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Oma Klausen möchte ein notarielles Te-
stament errichten und fragt sich, ob es
empfehlenswert ist, sich zuvor durch einen
Rechtsanwalt beraten zu lassen.
Herr und Frau Müller haben ihr Ein-
familienhausgrundstück verkauft und den
Vertrag bei einem Notar beurkunden las-
sen. Als der Käufer zum vereinbarten Zeit-
punkt den Kaufpreis nicht zahlt, bitten sie
den Notar um Unterstützung. Dieser er-
klärt sich jedoch nicht für zuständig und
verweist an einen Rechtsanwalt. Sie fragen
sich nun, warum, wo doch in anderen Län-
dern Notare auch als Anwälte tätig sind?

 Rechtsanwalt und Notar sind unabhängi-
ge Organe der Rechtspflege. Sie erfüllen

Notar oder Rechtsanwalt - wer ist zuständig?
jedoch unterschiedliche Aufgaben, wes-
halb u. a. in den neuen Bundesländern bei-
de Funktionen personell getrennt sind.
Derzeit sind 93 Amtsstellen für Notare in
Brandenburg eingerichtet, 571 Notare sind
insgesamt in den neuen Bundesländern tä-
tig.

Der Rechtsanwalt übt einen freien Beruf
aus und ist in der Regel Vertreter einer
Partei. Er vertritt die Interessen eines Recht-
suchenden als Berater und insbesondere in
der streitigen Auseinandersetzung vor
Gericht als ein Prozeßvertreter.

Der Notar ist dagegen Träger eines öf-
fentlichen Amtes, durch das ihm als wich-
tigste Aufgabe vom Staat das Beurkunden
von Rechtsvorgängen übertragen ist. Aus
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Beweisgründen und um eine rechtliche
Beratung zu gewährleisten, ist gesetzlich
für bestimmte Rechtsvorgänge, insbeson-
dere im Grundstücks-, Erb- und Gesell-
schaftsrecht, die Beurkundung vorgeschrie-
ben. Diese anspruchsvolle Aufgabe erfor-
dert daher von ihm nach der juristischen
Ausbildung eine dreijährige Zusatzaus-
bildung.

Bei den Tätigkeiten des Notars wird
weder ein Streit unter den Beteiligten ent-
schieden, noch wird einem Beteiligten ein-
seitig bei der Erlangung einer Entschei-
dung geholfen. Vielmehr erweist der Notar
“Hilfeleistungen bei der Gestaltung von
Rechtsbeziehungen”, er ist “unparteiischer
Betreuer” der Beteiligten und kann seine
Tätigkeit weder für noch gegen einen Be-
teiligten ausüben. Diese Unparteilichkeit
veranlaßte den Gesetzgeber, dem Notar
die Aufgabe der außergerichtlichen Ver-
mittlung zwischen Beteiligten, z. B. im
Rahmen des Sachenrechtsbereinigungs-
gesetzes zu übertragen.

Als Vermittler der Interessen hat der
Notar den Willen der Parteien zu erkunden
und ihn nach rechtlicher Beratung in einer
Urkunde niederzulegen. Bei der Beurkun-
dung wird der Vertrag nicht nur verlesen,
sondern auch umfassend erläutert und Fra-
gen werden ausgeräumt. In den Kosten der
Beurkundung ist auch die Beratung enthal-
ten. Für Oma Klausen ist daher der Gang
zum Rechtsanwalt nicht erforderlich, da
sie sich durch den Notar umfassend bera-
ten lassen kann.

Die Aufgabe des Notars endet, wenn
eine Einigung mehrerer Beteiligten nicht
zustande kommt. Er muß dann an die ande-
ren Organe der Rechtspflege, Gericht oder

Rechtsanwalt, verweisen. So ist es auch im
Fall der Eheleute Müller.

Vereinfacht gesagt: Die Tätigkeit des
Rechtsanwalts dient der Lösung von Kon-
flikten, die in der Vergangenheit eingetre-
ten sind, während die Tätigkeit des Notars
dazu dienen soll, das Auftreten solcher
Konflikte in der Zukunft zu vermeiden.

Während sich viele Rechtsanwälte auf
bestimmte Rechtsgebiete spezialisiert ha-
ben, hat jeder Notar alle ihm durch das
Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfül-
len. Jedem Bürger steht es frei, sich wegen
einer rechtlichen Angelegenheit im Grund-
stücks-, Erb- und Gesellschaftsrecht an
einen Notar seiner Wahl zu wenden. Emp-
fehlenswert ist es aber grundsätzlich, die
Beurkundung von Grundstücksverträgen
bei einem Notar vornehmen zu lassen, in
dessen Amtsbereich sich das Grundstück
befindet, da dieser die örtlichen Verhält-
nisse am besten kennt und auch der Kon-
takt zum Grundbuchamt und den Behör-
den leichter herzustellen ist.

Die Kosten für die Inanspruchnahme sind
sowohl für den Rechtsanwalt als auch für
den Notar gesetzlich geregelt. Dem Rechts-
anwalt ist dabei mit der Möglichkeit von
Gebührenvereinbarungen (Pauschale,
Stundensätze) laut BRAGO (Bundesrechts-
anwaltsgebührenordnung) ein Gestaltungs-
spielraum eingeräumt.

Der Notar hat dagegen die Gebühren zu
erheben, wie sie durch das Gesetz (Kosten-
ordnung) für den Gegenstand und die Art
seiner Tätigkeit im einzelnen vorgeschrie-
ben sind; Gebührenvereinbarungen sind
ihm ausdrücklich untersagt. Zugleich ist er
verpflichtet, unter Berücksichtigung aller
Sicherheitsinteressen den für die Beteilig-
ten kostengünstigsten Weg zu wählen. Er-



- 71 -  ermessung Brandenburgü

Mitteilungen

wähnenswert ist, daß Notare in den neuen
Bundesländern nur 90 % der in den alten
Bundesländern vorgeschriebenen Gebüh-
ren erheben, wenn der Ratsuchende seinen
Sitz in den neuen Ländern hat.

Die Beratung durch einen Notar zur Vor-
bereitung einer Beurkundung ist in der
Regel kostengünstiger als die eines Rechts-
anwaltes und wird durch die Gebühr für die
nachfolgende Beurkundung mit abgegol-
ten.

Die Beauftragung des Rechtsanwaltes in
gleicher Sache löst zusätzliche Kosten aus,
die bei den Notargebühren nicht kosten-
mindernd berücksichtigt werden können.
Vor dem Gang zum Rechtsanwalt oder
Notar sollte sich deshalb jeder überlegen,
ob in seinem Fall eine Beratung durch
einen Rechtsanwalt oder durch einen No-
tar am sinnvollsten und kostengünstigsten
ist.

 (Notarkammer Brandenburg)

Heinrich Berghaus

Im Leben durch finanzielle Nöte gebeutelt, heute in
Potsdam fast vergessen: Heinrich Berghaus

Zum 200. Mal jährte sich am 3. Mai der
Geburtstag des bedeutenden Geographen
und Kartographen Heinrich Berghaus. Ob-

wohl er den Namen der Stadt Potsdam in
der Welt bekannt machte, erinnert in Pots-
dam selbst heute nichts mehr an ihn. Dem
Brandenburgischen Landeshauptarchiv
und der Mittelbrandenburgischen Sparkas-
se ist zu danken, daß sie zum Jubiläum in
einer kleinen  Ausstellung auf Berghaus
hinweisen. Sie ist seit dem 15. August bis
zum 31. November im Dienstgebäude des
Landeshauptarchivs, Zum Windmühlen-
berg in 14469 Potsdam-Bornim zu den
Öffnungszeiten Montag, Mittwoch, Don-
nerstag von 9.00 - 15.00 Uhr und Dienstag
von 9.00-17.00 Uhr zu sehen.

1838 kaufte Heinrich Berghaus in der
Schützenstraße am Brauhausberg (heute
Max-Planck-Straße) ein Grundstück, auf
dem er am 1. April 1839 seine privat ge-
führte „Geographische Kunstschule” als
Ausbildungsstätte eröffnete.

Berghaus hatte schon als Fünfzehnjähri-
ger die vorbildlich organisierte französi-
sche Landesvermessung kennengelernt.
Als er 1816 als Ingenieurgeograph in den

Landeshauptarchiv zeigt Ausstellung zum 200. Geburtstag des Kartographen
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Dienst der Preußischen Landesaufnahme
trat, lag bereits sein erstes Kartenwerk „To-
pographisch-militärischer Atlas des  Groß-
herzogtums Berg und des kaiserlichen Fran-
zösischen Departement der Lippe” vor.
Berghaus gehörte zur ersten Generation
namhafter Kartographen in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, die den gesamten
Prozeß der Kartenherstellung von der Idee
bis zum Vertrieb an einem Standort in
eigenen Händen hielten. Durch seine wis-
senschaftlichen Forschungen förderte er
die kartographische Erschließung der Erd-
oberfläche. Sein unermüdliches Wirken,
sein immenser Fleiß und sein brennender
Ehrgeiz führten dazu, daß der erste thema-
tische Erdatlas „Physikalischer Atlas” 1838
bis 1848 in der Verlagsanstalt von Justus
Perthes in Gotha in insgesamt 90 Karten-
blättern erscheinen konnte. Sowohl inhalt-
lich als auch kartographisch stellte der von
Alexander Humboldt angeregte und geför-
derte Atlas eine Spitzenleistung dar. Als
Ableitung davon erschien 1850 „Berghaus’
Physikalischer Schulatlas”, der als erster
thematischer Schulatlas der Welt gilt. Die
nach zeitgenössischen Maßstäben mit ho-
her Fertigkeit in hervorragenden Kupfer-
stichen ausgeführten Karten tragen häufig
den Vermerk „Gezeichnet und gestochen
in der Geographischen Kunstschule Pots-
dam”. Auch der Neueste Plan von der
„Königlichen Residenzstadt Potsdam”
(Maßstab 1:6000) aus dem Jahr 1845 zeugte
von der Akribie, mit der Berghaus seine
Karten erstellte. Erstmals wurden in einem
Stadtplan von Potsdam Grundstücks-
parzellen aufgenommen.

Jedoch verhinderten die finanziellen
Nöte, mit denen Berghaus sein ganzes Le-
ben zu kämpfen hatte, daß er in seinem

Unternehmen dem wissenschaftlichen und
technischen Fortschritt breiteren Raum bie-
ten konnte. Die Kupferstichtechnik wurde
von moderneren Technologien überholt,
seine besten und kreativsten Schüler und
Mitarbeiter (August Petermann, Heinrich
Lange) verließen ihn schon 1844/45, pri-
vate Investitionen in Unternehmungen wie
das später kaum absetzbare Seekartenwerk,
persönliche Enttäuschungen und Krank-
heiten führten zum Zusammenbruch der
Geographischen Kunstschule in Potsdam.

Neben seiner wissenschaftlichen Tätig-
keit nahm Berghaus aktiv am öffentlichen
Leben teil. Als Stadtverordneter (1841-
1851) wurden ihm die Dezernate der
Schuldeputation sowie der Almosenpflege
übertragen. Hier versuchte er, für die Ärm-
sten der Armen tätig zu werden. Am 30.
März 1848 stellt er einen Antrag auf Schul-
geldfreiheit, für die Adolf Diesterweg schon
vor 1848 in Berlin eingetreten war. Die-
sem Antrag stimmten die Stadtverordne-
ten jedoch nicht zu.

Sein Eintreten für die Ideen der bürger-
lich-demokratischen Revolution brachten
Berghaus den Unwillen des Königshauses
und der Regierung ein.

Nach dem Zusammenbruch seiner Geo-
graphischen Kunstschule bemühte sich
Berghaus, in der preußischen Verwaltung
Fuß zu fassen. Doch seine Bemühungen
wurden mit dem Hinweis auf Fehlen der
„formalen Qualifikation zum höheren Ver-
waltungsdienst” abgelehnt.

Zwischen 1854 bis 1856 gab Berghaus
das dreibändige „Landbuch der Mark Bran-
denburg” heraus. Dazu richtete er an 3868
Städte und Dörfer 28 Fragen, u.a. zu
Siedlungsgeschichte, Gemarkungsgröße,
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Herrschaftszugehörigkeit, Wirtschafts- und
Sozialstruktur und Bevölkerungsziffern.

Nach der Drucklegung des Landbuches
übergab Berghaus die Fragebogen an die
Königliche Bibliothek (Deutsche Staatsbi-
bliothek, Berlin). Von dort gelangten sie
an das Staatsarchiv Potsdam (heute Bran-
denburgisches Landeshauptarchiv). Als
Bestand Pr. Br. Rep. 16 Nachlaß Heinrich
Berghaus stehen sie der Benutzung zur
Verfügung. Für ortsgeschichtliche For-
schungen  bilden Sie eine wichtige zeitge-
nössische Quelle.

1862 verließ Berghaus Potsdam. In sei-
nen letzten Lebensjahren von der Fachwelt
fast völlig vergessen, starb er verarmt am
17. Februar 1884 in Stettin (Pommern).

(Kärstin Weirauch, Landeshauptarchiv,
Potsdam)

Veröffentlicht in der PNN am
16.05.1997


